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Norm

AußStrG §46

Rechtssatz

Durch die Zustellung an den durch einen Unterhaltssachwalter vertretenen Minderjährigen wird die Rechtsmittelfrist

auch dann ausgelöst, wenn der Vertretene während der noch offenen Rechtsmittelfrist volljährig wird.

Entscheidungstexte

20 R 101/07p

Entscheidungstext LG Eisenstadt 12.09.2007 20 R 101/07p

Schlagworte

Eintritt der Volljährigkeit; Vollmacht; Jugendwohlfahrtsträger; Unterhaltssachwalter; Zustellung;
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